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1.0 Geltung / Angebote 
1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Lieferungen und Leistun-

gen. Sie gelten durch Auftragserteilung oder Abnahme der Lieferung als anerkannt. Sollte 
eine Bestimmung unwirksam sein, so hat dies keinen Einfluss auf die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen. Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen. Sie werden 
auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrück-
lich widersprechen. 

1.2 Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge gelten erst dann als von uns angenommen, 
wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind oder ausgeführt werden. Nachträgliche 
Vertragsänderungen, mündliche Nebenabreden, Zusagen, Garantien und sonstige Zusiche-
rungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. 

1.3 Alle Hinweise aus unserer Beratungstätigkeit erfolgen nach bestem Wissen, diese stellen 
jedoch keine Garantien oder sonstige Zusicherung dar und befreien unsere Kunden nicht 
von der eigenen Prüfung. Entsprechend unseren Bedingungen ist für die Beratung eine Haf-
tung von Schadenersatz gleich welcher Art ausgeschlossen. 

 
2.0 Preise 
2.1 Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart, ab Lager 45470 Mülheim an 

der Ruhr bzw. ab Lieferwerk zzgl. Fracht und MwSt., ausschließlich Verpackung. 
2.2 Eine Vergütung für Selbstabholung erfolgt nicht. Lieferung und Berechnung erfolgen zu 

unseren, am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Preisen und Bedingungen. 
2.3 Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum Selbstkostenpreis. 

Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen zu-
rück, wenn sie uns vom Kunden in angemessener Frist frachtfrei zurückgegeben werden. 

 
3.0 Zahlung 
3.1 Die in Rechnung gestellten Beträge sind – soweit nicht anders vereinbart – innerhalb 30 

Tagen nach Rechnungsdatum netto zahlbar. Skonto wird nur bei Vereinbarung und reinen 
Warenlieferungen gewährt und wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Liefe-
rungen erfüllt sind. 

3.2 Wird die vereinbarte Zahlungsfrist nicht eingehalten, sind wir ohne weitere Zahlungsauffor-
derung befugt, Zinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite, mindes-
tens aber in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, zu be-
rechnen. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Eine 
Verzinsung von Voraus- bzw. Akontozahlungen findet nicht statt. Die Kreditbemessung und 
die Aufhebung einer Kreditgewährung bleiben uns vorbehalten. 

3.2 Bei Hingabe von Wechseln oder Schecks gilt die Ware erst als bezahlt, wenn die Wechsel 
oder Schecks eingelöst sind. Bis dahin werden Wechsel und Schecks nur erfüllungshalber 
angenommen. 

3.3 Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Kunden nur inso-
weit zu, wie seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

3.4 Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch man-
gelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet ist, sind wir berechtigt, unsere Forderungen 
unabhängig von der Laufzeit gutgeschriebener Wechsel fällig zu stellen. Gerät der Kunde 
mit einem nicht unerheblichen Betrag in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware nach 
Ablauf einer angemessenen Nachfrist zurückzunehmen. Wir können außerdem die Weiter-
veräußerung und Weiterverarbeitung der gelieferten Ware untersagen. Die Rücknahme ist 
kein Rücktritt vom Vertrag. In jedem Fall können wir die Einziehungsermächtigung gemäß 
6.6 widerrufen und für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen oder Sicherheiten 
verlangen. Alle diese Rechtsfolgen kann der Kunde durch Zahlung oder durch Sicherheits-
leistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruches abwenden. Vorschriften der In-
solvenzordnung bleiben unberührt. 

 
4.0 Lieferfristen 
4.1 Angaben zu Lieferfristen und -terminen sind annähernd; sie sind eingehalten, wenn bis zu ihrem 

Ablauf der Liefergegenstand unseren Betrieb verlassen hat. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage 
der Klarstellung aller technischen und sonstigen Einzelheiten des Auftrages sowie der Bei-
bringung etwa erforderlicher Unterlagen. Sie verlängert sich um den Zeitraum, in dem der 
Kunde mit seinen Verpflichtungen in Verzug ist. 

4.2 Wird vor Fertigungsbeginn von dem Kunden eine andere Ausführung der Ware gefordert, so 
wird der Lauf der Lieferfristen bis zum Tage der Verständigung über die Ausführung unter-
brochen und gegebenenfalls um die für die andersartige Ausführung erforderliche Zeit ver-
längert. 

4.3 Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelie-
ferung, es sei denn, die Nichtbelieferung oder Verzögerung ist von uns verschuldet. 

4.4 Die Lieferfristen verlängern sich angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvor-
hergesehenen, nach Vertragsabschluss eintretenden Hindernissen, die wir nicht zu vertreten 
haben (insb. Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen oder Störungen der Verkehrswe-
ge), soweit solche Hindernisse auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von erhebli-
chem Einfluss sind. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Lieferanten ein-
treten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Kunde baldmöglichst mit. 
Dieser kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemes-
sener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht unverzüglich, kann der Kunde zurücktreten. 
Schadensersatzansprüche sind in diesen Fällen ausgeschlossen. 

 
5.0 Ausführung der Lieferungen 
5.1 Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit Verlassen 

des Lagers oder – bei Streckengeschäften – des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen Ge-
schäften, auch bei Franko- und Frei-Haus-Lieferungen, auf den Kunden über. Pflicht und 
Kosten der Entladung gehen zu Lasten des Kunden. Für Versicherung sorgen wir nur auf 
Weisung und Kosten des Kunden. 

5.2 Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei Muster- und Anferti-
gungsware sind angemessene Mehr- und Minderlieferungen, in der Regel bis zu 10 % der 
abgeschlossenen Menge, zulässig. 

5.3 Wird uns Ware zur weiteren Be- und Verarbeitung beigestellt, so ist je nach Schwierigkeits-
grad der Bearbeitung mit einer Ausschussquote zu rechnen, die nicht zu unseren Lasten 
geht. 

5.4 Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen 
bzw. herstellen zu lassen. Abruf-Aufträge müssen innerhalb von 12 Monaten nach Bestell-
datum abgenommen werden. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auf-
trages nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart 
wurde. Abruftermine und -mengen können, soweit keine festen Vereinbarungen getroffen 
wurden, nur im Rahmen unserer Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten 
werden. Wird die Ware nicht vertragsgemäß abgerufen, sind wir berechtigt, sie nach Ver-
streichen einer angemessenen Nachfrist als geliefert zu berechnen. 

 
6.0 Eigentumsvorbehalt  
6.1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher 

Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich 
der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen. Dies gilt auch dann, wenn Zahlungen 
auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Die Einstellung einzelner Forde-
rungen in eine laufende Rechnung oder die Saldoziehung und deren Anerkennung heben 
den Eigentumsvorbehalt nicht auf. 

6.2 Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 
BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von 
6.1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren 
durch den Kunden steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Wa-
ren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Kunde 
uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sa-
che im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für 

 

 
 
 

uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltswaren im Sinne 
von 6.1. 

6.3 Der Kunde darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen 
normalen Geschäftsbedingungen und solange der nicht in Verzug ist, veräußern, voraus-
gesetzt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung auf uns übergehen. Zu ande-
ren Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 

6.4 Der Kunde hat die Vorbehaltsware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns auf 
Verlangen nachzuweisen. Der Kunde tritt seine eventuellen Versicherungsansprüche wegen 
Beschädigung, Zerstörung oder Diebstahl der Vorbehaltsware bereits jetzt an uns ab, aller-
dings im Falle der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit fremder Ware nur in Höhe  
unseres Eigentumsanteils an der Vorbehaltsware. 

6.5 Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden 
bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die 
Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Kunde zusammen mit anderen, nicht von 
uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterver-
äußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten Vorbe-
haltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile haben, gilt 
die Abtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile. 

6.6 Der Kunde ist berechtigt, die Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei 
denn, wir widerrufen die Einzugsermächtigung in den in 3.4. genannten Fällen. Auf unser 
Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unter-
richten – sofern wir das nicht selbst tun – und uns die zur Einziehung erforderlichen Aus-
künfte und Unterlagen zu geben. Zur weiteren Abtretung der Forderung ist der Kunde in 
keinem Falle berechtigt. Die Einziehungsermächtigung erlischt automatisch – ohne dass es ei-
nes Widerrufes bedarf – in dem Moment, in dem der Kunde oder ein Dritter einen Antrag auf Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden stellt. 

6.7 Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss der Kunde uns 
unverzüglich benachrichtigen. Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, Dritte bzw. Voll-
streckungsgläubiger auf unser (Mit-) Eigentum hinzuweisen. 

6.8 Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um 
mehr als 20 v.H., sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten nach 
unserer Wahl verpflichtet.  

 
7.0 Sachmängelhaftung 

Für Sachmängel haften wir nur wie folgt: 
7.1 Bei berechtigten und fristgemäßen Beanstandungen erfolgt nach unserer Wahl Mängelbe-

seitigung oder Ersatzlieferung (= Nacherfüllung). Ersetzte Teile werden unser Eigentum. 
Bei Fehlschlagen oder Verweigerung der Nacherfüllung kann der Kunde nach erfolglosem 
Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. 
Ist der Mangel nicht erheblich oder ist die Ware bereits veräußert, verarbeitet oder umges-
taltet, steht ihm nur das Minderungsrecht zu. 

7.2 Zur Nacherfüllung hat uns der Kunde die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu gewähren, und zwar insbesondere die Möglichkeit, den gerügten Mangel 
an Ort und Stelle festzustellen bzw. auf unser Verlangen den beanstandeten Gegenstand 
oder Muster davon zur Verfügung zu stellen; andernfalls entfällt die Gewährleistung. 

7.3 Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die zurückgehen auf ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte, nicht von uns vorgenommene Montage, Inbe-
triebsetzung, Veränderung oder Reparatur, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung und 
natürliche Abnutzung. Handelsübliche oder technisch bzw. rohstoffmäßig bedingte Abwei-
chungen in Gewicht, Aufmachung oder Farbe können ebenfalls nicht beanstandet werden. 

7.4 Mängel- und Mangelfolgeansprüche verjähren in zwölf Monaten ab dem Liefertermin. 
Entsprechendes gilt für die Ausübung des Rücktrittsrechts. 

7.5 Gebrauchte Ware ist von der Gewährleistung ausgeschlossen. 
7.6 Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe der Regelungen in 8.0 ausgeschlossen. Dies gilt 

insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst ent-
standen sind. (Mangelfolgeschäden). 

 
8.0 Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung 
8.1 Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten haften wir – auch für 

unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur bei Vorsatz und gro-
ber Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsabschluss voraussehbaren vertragsty-
pischen Schaden; im Übrigen ist unsere Haftung, auch für Mangel- und Mangelfolgeschä-
den, ausgeschlossen. 

8.2 Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Ver-
tragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird; bei schuldhaft 
herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und auch dann 
nicht, wenn und soweit wir die Garantie für die Beschaffenheit für die gelieferte Ware ü-
bernommen haben sowie in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

8.3 Sind wir mit einer Lieferung oder einer sonstigen Leistung in Verzug, kann der Kunde 
neben der Leistung Ersatz des durch die Verzögerung entstandenen Schadens nach 
Maßgabe dieser Ziffer verlangen; bei leichter Fahrlässigkeit von uns ist dieser Anspruch 
jedoch beschränkt auf höchstens 10 % des vereinbarten Kaufpreises für die in Verzug ge-
ratene Lieferung oder Leistung. Die Rechte des Kunden zum Rücktritt nach fruchtlosem 
Ablauf einer uns gesetzten Nachfrist und auf Schadensersatz statt der Leistung gemäß 
dieser Ziffer bleiben unberührt.  

 
9.0 Urheberrechte, Datenschutz und Versuchsteile 
9.1 An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns 

das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zu-
gänglich gemacht werden. Vervielfältigungen sind nur mit unserer Zustimmung zulässig. 
Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen zurück-
zugeben. 

9.2 Wir sind berechtigt, erhaltene Daten über den Kunden, gleich ob diese vom Kunden selbst 
oder von Dritten stammen, im Sinne des Datenschutzgesetzes zu verarbeiten, sofern wir 
diese im Zuge der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit dieser erhalten ha-
ben. 

9.3 Wir behalten uns vor, Kosten für Versuchsteile und die zu ihrer Fertigung notwendigen 
Werkzeuge und Formen zu berechnen. Die für die Serienfertigung erforderlichen Werk-
zeuge und Formen stellen wir anteilig in Rechnung. Alle Werkzeuge und Formen bleiben 
in jedem Falle unser Eigentum. 

 
10.0 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 
10.1 Erfüllungsort für alle Lieferungen, Leistungen und Zahlungen ist Mülheim an der Ruhr. 
10.2  Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, auch 

bezüglich Wechsel und Schecks, ist Mülheim an der Ruhr. Wir sind auch berechtigt, den 
Kunden bei dem Gericht seines Firmen- bzw. Wohnsitzes zu verklagen. 

10.3  Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
der Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. 04.1980 über Ver-
träge über den internationalen Warenkauf (CISG). 


